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GESAMTARBEITSVERTRAG DES AUSBAUGEWERBES DER WESTSCHWEIZ 

ANHANG VIII 

Löhne 

Art. 1 

Die Effektivlöhne aller Arbeitnehmer werden um 1.2% erhöht. Berechnungsgrundlage ist der 

Einzellohn vom 31. Dezember 2018. 

Die Stundenlöhne werden so erhöht: 

 CHF  CHF  CHF 

Stundenlohn 2018 zwischen   21.15 bis   22.90 Erhöhung     0.25 

Stundenlohn 2018 zwischen   22.95 bis   27.05 Erhöhung     0.30 

Stundenlohn 2018 zwischen   27.10 bis   31.20 Erhöhung     0.35 

Stundenlohn 2018 zwischen   31.25 bis   35.40 Erhöhung     0.40 

Stundenlohn 2018 zwischen   35.45 bis   39.55 Erhöhung     0.45 

Stundenlohn 2018 zwischen   39.60 bis   43.70 Erhöhung     0.50 

Stundenlohn 2018 zwischen   43.75 bis   47.90 Erhöhung     0.55 

Art. 2 

Die Mindestlöhne gemäss Anhang II werden nicht geändert. 


